
733 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (671 der Beila­
gen): Uundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozi~lversicherungsgesetz geändert wird 
(36. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche-

rungsgesetz) 

In Abkehr vom patriarchalischen Prinzip, nach 
dem der Mann als Haupt der Familie verpflichtet 
war, seiner Ehefrau "den anständigen Unterhalt zu 
verschaffen", haben nach dem Bundesgesetz über 
die persönlichen Rechtswirkungen d<:r Ehe, BGBI. 
Nr. 412/1975, die Ehegatten "zur Deckung der 
ihren Lebensverhältnissen angemess~nen Bedürfnisc 

sen gemeinsam beizutragen". Zwischen den unter­
haltsrechtlichen - Regelungen des Familienrechts 
und der Sozialversicherung besteht seit jeher eine 
Wechselwirkung. Es gibt eine Widerspiegelung der 
familienrechtlichen Beistands- und Unterhalts­
pflichten in den sozialversicherungsrechtlichen 
Bestimmungen betreffend die Leistungsansprüche 
für Angehörige des Versicherten. In den Art. XIV 
bis XX des Bundesgesetzes BGBI. Nr.280/1978 
wurde anläßlich der Beschlußfassung der Schei­
dungsreform die Gleichbehandlung der Geschlech­
ter im Scheidurtgsfall in der Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung mit 'Wirksamkeit ab 1. Juli 
1978 verankert. Soweit die Bestimmungen betref­
fend die Leistungsansprüche für Angehörige noch 
durch den Gedanken der Vorherrschaft des Man­
nes in der Ehe geprägt sind, soll durch die gegen­
ständliche Regierungsvorlage eine Anpassung an 
den tragenden Gedanken des Bundesgesetzes über 

,die persönlichen Rechtswirkungen der Ehe, der 
gleichberechtigten und gleichverpflichteten Part­
nerschaft, erfolgen. 

Im wesentlichen handelt es sich dabei um fol­
gende Änderungen: 

1. Erweiterung der Selbstversicherung in der 
Pensionsversicherung für Zeiten der Kinder­
erziehung auch für den Kindesvater. (Wahl­
und Stiefvater); 

2. Gleichstellung der Ehegatten hinsichtlich der 
Anspruchsberechtigung für Angehörige in der 
Krankenversicherung; 

3. Gleichstellung des Witwers einer Versicherten 
mit der Witwe eines Versicherten 
a)in der Unfallversicherung hinsichtli~h der 

Ansprüche auf Beihilfe, auf Hinterbliebe­
nenrente und auf Abfertigung sowie hin­
sichtlich des Ausmaßes dieser Leistungen, 

b) in der Pensionsversicherung hinsichtlich 
der Ansprüche auf Hinterbliebenenpen­
sion, auf (Abfertigung und auf Abfindung 
sowie hinsichtlich des Ausmaßes dieser 
Leistungen; 

4. flankierende Maßnahmen zur Gewährleistung 
der finanziellen Vertretbarkeit der Lösung 
(Reduzierung der Abfertigung und Änd~rung 
des Grundbetragszuschlages). 

Durch diese Änderungen soll auch der durch 
BGBI. Nr. 336/1980 kundgemachten und mit 
27. Juni 1981 wirksam werdenden Aufhebung der 
derzeit maßgeblichen Voraussetzungen für die Wit­
werpension Rechnung getragen werden. Die ent­
sprechenden Bestimmungen über die Neuregelung 
der Witwerpension(rente) sollen für Versicherungs­
fälle gelten, die nach dem 31. Mai 1981 eingetreten 
sind. Der Betrag der Witwerpension soll hiebei auf 
Grund der Übergangsbestimmungen ab r. Juni 
1981 zu einem Drittel, ab 1.Jänner 1985 zu zwei 
Drittel und ab 1. Jänner 1989 in voller Höhe zuste­
hen. 

In den finanziellen Erläuterungen der Regie­
rungsvorlage wird ausgeführt, .daß nach der vorge­
sehenen Etappenregelung bis 1984 jährliche Geba­
rungsverbesserungen in der Pensionsversicherung 
eintreten, deren Aufsummierung den Betrag von 
338 Mio S erreicht. In der 2. Etappe der Eihfüh­
rung sind relativ geringe Gebarungsverschlechte­
rungen in einer Gesamtsumme von 240 Mio S zu 
erwarten. Ab dem Beginn der 3. Etappe ist iu 
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erwarten, daß jährlich Gebarungsverschlechterun­
gen eintreten werden, deren Ausmaß aus heutiger 
Sicht bis zum Jahre 2000 etwa 1 % der Gesamtauf­
wendungen 1981 erreichen können. 

Der Ausschuß für soziale Ve~altung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 15. Mai 1981 in Verhandlung genommen. 

An der Generaldebatte und der sich daran 
anschließenden Spezialdebatte beteiligten sich die 
Abgeordneten Dr. S c h w i m m e r, Dr. Jörg 
Hai der, Dr. Marga Hub i n e k, Dr. 
S c h r a n z, Anton S chi a ger, Hell w a g n e r, 
Dr.' Johann Hai der und Ausschußobmann 
Maria Met z k e r sowie der Bundesminister für 
soziale Verwaltung D a II i n ger. 

Ein voin Abgeordneten Anton S chi a ger ein­
gebrachter Antrag auf Einsetzung eines Unteraus­
schusses fand nicht die erforderliche Mehrheit. Im 
Zuge der Ausschußberatungen wurden von den 
Abgeordneten He Ilw a g n e r, Dr. Johann 

, Hai der und Dr. Jörg Hai der ein gemeinsa­
mer Abänderungsantrag betreffend § 123 Abs.2 
Z 1, § 123 Abs.7, § 123 Abs.8 und § 123 Abs.9 
ASVG gestellt. 

Weiters wurde von den Abgeordneten Maria 
Met z k e r, Dr. Marga Hub in e kund Dr. Jörg 
Hai der ein gemeinsamer Abänderungsantrag 
betreffend § 264 Abs. 1 und § 289 ASVG gestellt. 
Fel'ner wurde vom Abgeordneten Dr. S c h w i m -
m e r ein Antrag betreffend Abänderung des Art. I 
Z 17, Art. II Abs. 7,8 und 9 sowie Einfügung einer 
neuen Z 13 a im Art. I bzw. betreffend Streichung 

Treichl 

Berichterstatter 

des Art. I Z 16, 18, 22 und 23 sowie des Art. II 
Abs. 10 und 11 gestellt. 

Außerdem wurde vom Abgeordneten Dr. Jörg 
Hai der ein Abänderungsantrag betreffend Art. I 
Z 15 sowie Art. III gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung der oberwähnten 
Abänderungsanträge der Abgeordneten Hell -
wagner, Dr. Johann Haider und Dr. Jörg 
Hai der sowie des oberwähnten Abänderungsan­
trages der Abgeordneten Maria Met z k e r, Dr. 
Marga Hub i n e kund Dr. Jörg Hai der teils 
einstimmig, teils mit Stimmenmehrheit angenom­
mt'll. 

Die angenommenen Abänderungsanträge betref­
fen Bestimmungen über den Mindestbetrag der 
Witwer(Witwen)pension und die Abgrenzung des 
Angehörigenbegriffes. 

Die anderen ob erwähnten Abänderungsanträge 
fanden nicht die erforderliche Mehrheit. 

Von den Abgeordneten Dr. Sc h w i m m e r, 
Dr. J:I aus e r, Dr. Ha f n e rund Dr. Marga 0/ 
.Hublnek wurde gemäß §42 Abs.4 der 2 
Geschäftsordnung ein gesondertes Gutachten abge­
geben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 s sen e n 0/ 
Ge set zen t w ur f die verfassungsmäßige Zu- 1 
stimmung erteilen. 

I 

Wien, 1981 05 15 

Maria Metzker 

Obmann 
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Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX, 
mit dem das Allgemeine Sozialversich~rungs­
gesetz geändert wird (36. Novelle zum Allge­

meinen Sozialversicherungsgesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBI. 

Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr. 266/1956, BGBI. Nr. 17111957, BGBI. Nr. 
294/1957, BGBI. Nr. 157/1958, BGBI. Nr. 293/1958, 
BGBI. Nr. 65/1959, BGBI. Nr. 290/1959, BGBI. Nr. 
87/1960, BGBI. Nr. 168/1960, BGBI. Nr. 294/1960, 
BGBI. Nr. 13/1962, BGBI. Nr. 85/1963, BGBI. Nr. 
184/1963, BGBI. Nr. 253/1963, BGBI. Nr. 320/1963, 
BGBI. Nr. 301/1964, BGBI. Nr. 8111965, BGBI. Nr. 
96/1965, BGBI. Nr. 220/1965, BGBI. Nr. 309/1965, 
BGBI. Nr. 168/1966, BGBI. Nr. 67/1967, BGBI. Nr. 
201/1967, BGBI. Nr. 6/1968, ,BGBI. Nr. 282/1968, 
BGBI. Nr. 17/1969, BGBI. Nr. 446/1969, BGBI. Nr. 
385/1970, BGBI. Nr. 373/1971, BGBI. Nr. 473/1971, 
BGBI. Nr. 162/1972, BGBI. Nr. 3111973, BGBI. Nr. 
23/1974, BGBI. Nr. 775/1974, BGBI. Nr.704/1976, 
BGBI. Nr. 648/1977, BGBI. Nr. 280/1978, BGBI. Nr. 
342/1978, BGBI. Nr. 458/1978, BGBI. Nr. 684/1978, 
BGBI. Nr. 530/1979 und BGBI. Nr. 585/1980 wird 
geändert wie folgt: 

1. a) § 18 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Zur Selbstversicherung im Sinne des Abs. 1 

sind nacheinander die leiblichen Eltern, die Wahlel­
tern oder die Stiefeltern berechtigt. Eine Selbstversi­
cherung im Sinne des Abs. 1 für, ein und dasselbe 
Kind kann jeweils nur für eine Person bestehen." 

b) Im § 18 Abs. 3 erster Satz ist der Ausdruck "die 
Versicherungsberechtigte" durch den Ausdruck "die 
(der) Versicherungsberechtigte" zu ersetzen. 

c) Im § 18 Abs. 5 ist der Ausdruck "die 
V~rsicherte" durch den Ausdruck "die (der) Versi­
cherte" zu ersetzen. 

d) § 18 Abs. 6 lit. b hat zu lauten: 
"b) in dem die (der) Versicherte ihren (seinen) 

Austritt erklärt hat." 

2. Im § 76 a Abs. 1 letzter Satz ist der Ausdruck 
"die Versicherte" durch den Ausdruck "die (der) 
Versicherte" zu ersetzen. 
. 3. Im § 94 Abs. 1 letzter Satz ist der Ausdruck 

"Witwenpension" jeweils durch den Ausdruck 
"Witwen(Witwer)pension" zu ersetzen. \_ 

4. Im § 97 Abs. 2 erster Satz ist der Ausdruck "der 
Witwenrente" durch den Ausdruck "der Witwen­
(Witwer)rente" zu ersetzen. 

5. Im § 104 Abs.5 ist der Ausdruck "Witwen­
schaftsbestätigungen" durch den Ausdruck "Witwen­
(Witwer)schaftsbestätigungen" zu ersetzen. 

6. a) § 123 Abs.2 Z 1 hat zu lauten: 
,,1. der Ehegatte;" 
b) § 123 Abs. 7 hat zu lauten: 
,,(7) Als Angehöriger gilt jeweils auch eine Per­

son aus dem Kreis der Eltern, Wahl-, Stief- und 
Pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflege­
kinder, der Enkel oder der Geschwister des (de~) 
Versicherten, die seit mindestens zehn Monaten mit 
ihm (ihr) in Hausgemeinschaft lebt und ihm (ihr) 
seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, 
wenn ein im gemeinsamen Haushalt lebender 
arbeitsfähiger Ehegatte nicht vorhanden ist. Ange­
höriger aus diesem Grund kann nur eine einzige 
Person sein." 

c) § 123 Abs. 8 hat zu lauten: 
,,(8) Durch die Satzung kann nach Maßgabe der 

finanziellen Leistungsfähigkeit des Versicherungs­
trägers bestimmt werden, daß 

a) auch andere als die in den Ahs. 2 und 4 bis 7 
bezeichneten Verwandten und die Wahl- und 
Stiefeltern des ( der) Versicherten als Angehö­
rige gelten, wenn siemit dem (der) Versicherten 
in Hausgemeinschaft leben und von ihm (ihr) 
ganz oder überwiegend erhalten werden; 

b) mit dem (der) Versicherten nicht verwandte 
andersgeschlechtliche Personen den im 'Abs. 7 
genannten Angehörigen unter den dort bezeich­
neten Voraussetzungen gleichgestellt sind." 

d) Dem § 123 ist ein Abs. 9 mit folgendem Wort­
laut anzufügen: 

,,(9) Die im Abs. 2 Z 1 sowie Abs. 7 u~~ 8 
genannten Personen gelten nur als Angehönge, 
wenn sie kein Erwerbseinkommen bzw. keine Ein­
künfte aus Pensionen oder aus Ruhe(Versor­
gungs)genüssen einer öffentlich-rechtlichen Kör­
perschaft beziehen; Erwerbseinkommen bzw. Ein­
künfte unter den im § 5 Abs. 2 genannten jeweils 
geltenden Beträgen sowie Erwerbseinkommen aus 
einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb haben 
hiebei außer Betracht zu bleiben." 

7. § 173 Z 1 lit. h hat zu lauten: 
"h) Witwen(Witwer)beihilfe (§ 213);" 

2 
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8. Im § 182 a hat der Ausdruck ,,216," zu entfal­
len. 

9: § 213 hat zu lauten: 

" Witwen(Witwer)beihilfe 

§ 213. (1) Hat die Witwe (der Witwer) eines (einer) 
Schwerversehrten keinen Anspruch auf Witwen(Wit­
wer)rente, weil der Tod des (der) Versehrten nicht 
Folge eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrank­
heit war, so erhält sie (er) als einmalige Witwen(Wit­
wer)beihilfe 40 vH der Bemessungsgrundlage. 

(2) Die Witwen(Witwer)beihilfe wird, wenn der 
(die) Verstorbene zur Zeit seines (ihres) Todes 
mehrere Versehrtenrenten bezogen hat, von dem 
Unfallversicherungsträger ohne Anspruch auf Ersatz 
gegen die anderen Unfallversicherungsträger gewährt, 
der die Rente nach der höchsten Bemessungsgrund­
lage zu leisten hatte.-

(3) § 217 ist entsprechend anzuwenden." 

10. § 215 hat zu lauten: 

" Witwen(Witwer)rente 

§ 215. (1) Wurde der Tod des (der) Versicherte? 
durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit 
verursacht, so gebührt der Witwe (dem Witwer) bis 
zu ihrem (seinem) Tod oder ihrer (seiner) Wiederver­
heiratung eine Witwen(Witwer)rente von jährlich 
20 v H der Bemessungsgrundlage. 

(2) Solange die im Abs. 1 genannte anspruchs be­
rechtigte Person durch Krankheit oder andere 
Gebrechen wenigstens die Hälfte ihrer ErWerbsfähig­
keit verloren oder wenn die Witwe das 60., der 
Witwer das 65. Lebensjahr vollendet hat, beträgt die 
Witwen(Witwer)rente jährlich 40 vH der Bemes­
sungsgrundlage. . Die Erhöhung der Witwen(Wit­
wer)rente wegen Minderung der Erwerbs­
fähigkeit wird nur gewährt, wenn diese länger als drei 
Monate bestanden hat. 

(3) Die Rente nach Abs. 1 gebührt auch 
1. der Frau, 
2. dem Mann, 

der.en (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für 
nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden 
ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit 
seines (ihres) Todes Unt~rhalt (einen Unterhaltsbei­
trag) aufgrund eines gerichtlichen Urteiles, eines 
gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung 
(Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen, vertragli­
chen Verpflichtung zu leisten hatte, und zwar sofern 
und solange die Frau (der Mann) nicht eine neue Ehe 
geschlosseri hat. Diese Witwen(Witwer)rente wird 
mit dem Betrag gewährt, der dem gegen den (die) 
Versicherten (Versicherte) zur Zeit seines (ihres) 
Todes bestehenden Anspruch auf Unterhalt (Unter­
haltsbeitrag) entspricht; sie darf 20 vH der Bemes­
sungsgrundlage des (der) Versicherten jährlich nicht 
übersteigen. Eine vertraglich oder durch gerichtlichen 
Vergleich übernommene Erhöhung des Unterhaltes 
(Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit 

dem Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis zum . 
Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(4) Abs.3 vorletzter und letzter Satz sind nicht 
anzuwenden, wenn 

a) das auf Scheidung lautende Urteil den Aus­
spruch nach § 61 Abs.3 des Ehegesetzes 
enthält, 

b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
hat, 

c) die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes 
der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das 
4.0. Lebensjahr vollendet hat und 

d) der Arbeitsunfall (die Berufskrankheit), durch 
den (die) der Tod des (der) Versicherten 
verursacht wurde, im Zeitpunkt der Rechtskraft 
des Scheidungsurteiles bereits eingetreten war. 

Die unter lit. c genannte Voraussetzung entfällt, wenn 

aa) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungs­
urteile~ .erwerbsunfähig ist oder 

bb) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenrente für ein Kind im Sinne des 
§ 252 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern 
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe 
stammt oder von den Ehegatten gemeinsam 
an Kindes Statt angenommen worden ist 
und das Kind in allen diesen Fällen im . 
Zeitpunkt des Todes des in Betracht 
kommenden Elternteiles ständig in Haus­
gemeinschaft (§ 252 Abs. 1 letzter Satz) mit 
dem anderen Elternteil lebt. Das Erforder­
nis der ständigen Hausgemeinschaft entfällt 
bei nachgeborenen Kindern." 

11. § 215 a hat zu lauten: 

"Abfertigung und Wiederaufleben der Witwen­
(Witwer)rente 

§ 215 a. (1) Der Bezieherin (Dem Bezieher) einer 
Witwen(Witwer)rente (§ 215), die (der) sich wieder­
verehelicht hat, gebührt eine Abfertigung in der Höhe 
des 35~fachen Monatsbetrages einer nach § 215 Abs. 1 
zu bemessenden Witwen(Witwer)rente, in den Fällen 
des § 215 Abs.3 in der Höhe des 35-fachen 
Monatsbetrages der nach § 215 Abs. 3 gebührenden 
Wi twen (Witwer )rente. . 

(2) Wird die neue Ehe durch den Tod des 
Ehegatten, durch Scheidung oder durch Aufhebung 
aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig erklärt, 
so lebt der Anspruch auf die Witwen(Witwer)rente 
(Abs. 1) auf Antrag wieder auf, wenn 

a) die Ehe nicht aus~ dem alleinigen oder 
. überwiegenden Verschulden der im Abs. 1 

bezeichneten Person aufgelöst worden ist oder 
b) bei Nichtigerklärung der Ehe diese Person als 

schuldlos anzusehen ist. 
(3) Der Anspruch lebt in der unter Bedachtnahme 

auf § ~Ö8 g sich ergebenden Höhe mit dem der 

733 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 11

www.parlament.gv.at



733 der Beilagen 5 

AntragsteIlung folgenden Monatsersten, frühestens 
jedoch mit dem Monatsersten wieder auf, der dem 
Ablauf von zweieinhalb Jahren nach dem seinerzeiti­
gen Erlöschen des ~pruches folgt. 

(4) Auf die wiederaufgelebte Witwen(Witwer)rente 
sind laufende Unterhaltsleistungen und die im § 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1972, BGBl. Nr. 440, 
angeführten Einkünfte anzurechnen, die der Witwe 
(dem Witwer) auf Grund aufgelöster oder für nichtig 
erklärter, vor dem Wiederaufleben der Witwen(Wit­
wer)rente geschlossener Ehen gebühren oder darüber 
hinaus zufließen, soweit sie eine wiederaufgelebte 
Witwen(Witwer)pension aus der Pensionsversiche­
rung nach diesem oder ~inem anderen Bundesgesetz 
übersteigen. Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbs­
einkommens aus einem land(forst)wirtschaftlichen 
Betrieb ist § 292 Abs. 5 und 7 entsprechend 
anzuwenden. Erhält die Witwe (der Witwer) statt 
laufender Unterhaltsleistungen eine Kapitalabfin­
dung, so ist auf die Rente ein Zwölf tel des Betrages 
anzurechnen, der sich bei der Annahme eines 
jährlichen Ertrages von 4 vH des Abfindungskapitals 
ergeben würde. Geht das Abfindungskapital ohne 
vorsätzliches Verschulden der Witwe (des Witwers) 
unter, so entfällt die Anrechnung. 

(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen bzw. 
Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im Zeitpunkt 
des Wiederauflebens der Witwen(Witwer)rente bezo­
,gen, wird die Anrechnung ab diesem Zeitpunkt 
wirksam; in allen anderen Fällen mit dem Beginn des 
Kalendermonates, der auf den Eintritt des Anrech­
n ungsgrundes folgt." 

12. § 216 hat zu entfall~n. 

13. § 220 letzter Satz hat zu lauten: 
"Hiebei ist eine Witwen(Witwer)rente gemäß § 215 
Abs. 3 und 4 nicht zu berücksichtigen." 

14. § 258 hat zu lauten: 

" Witwen(Witwer)pension 

§ 258. (1) Anspruch auf 
1. Witwenpension hat die Witwe nach dem Tod des 

versicherten Ehegatten; 
2. Witwerpension hat der Witwer nach dem Tod 

der versicherten Ehegattin. 
(2) Die Pension nach Abs. 1 gebührt nicht, 
1. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 

wurde, in dem der andere Ehegatte bereits einen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf eine 
Pension aus einem Versicherungsfall des Alters oder 
der geminderten Arbeitsfähigkeit mit Ausnahme des 
Knappschaftssoldes und der Knappschaftspension 
hatte, es wäre denn, daß 

a) die Ehe mindestens drei Jahre gedauert und der 
, Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr als 

20 Jahre betragen hat oder 
b) die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert und der 

Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr als 
25 Jahre betragtn hat oder 

c) die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert ~nd der 
Altersunterschied der Ehegatten mehr als 
25 Jahre betragen hat; 

2. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der Ehegatte bereits das 65. Lebensjahr 
(die Ehegattin bereits das 60. Lebensjahr) überschrit­
ten und keinen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch 
auf eine in' Z 1 bezeichnete Pension hatte, es wäre 
denn, daß die Ehe zwei. Jahre gedauert hat1 

, (3) Abs. 2 gilt nicht, : 
1. wenn in der Ehe ein Kind geboren oder d~rch die 

Ehe ein Kind legitimiert wurde oder die Witwe sich 
im Zeitpunkt des Todes des Ehegatten erwiesenerma­
ßen im Zustand der Schwangerschaft befunden hatte 
oder in diesem Zeitpunkt dem Haushalt der :Witwe 
(des Witwers) ein Kind des (der) Verstorbenen 
angehörte, das Anspruch auf Waisenpension hat; 

2. wenn die Ehe vor dem 12. Juni 11949 geschlossen 
worden ist; . 

3. wenn die Ehe von Personen ge chlossen Wurde, 
die bereits früher miteinander ver eiratet gewesen 
sind und bei Fortdauer der Ir' heren Ehe der 
Witwen(Witwer)pensionsanspruch cht ausgeschlos-

sen gewesen wäre. 1:' 
(4) Die Pension nach Abs. 1 geb""hrt, sofer~ nicht 

ein Ausschließungsgrund nach Abs. , im Zusammen-
halt mit Abs. 3 vorliegt, auch' ' 

1. der Frau, 
2'. dem Mann, 

deren (dessen) Ehe mit dem (der) ersichet~en für / 
nichtig erklärt, aufgehoben oder ge chi eden Vrorden 
ist, wenn ihr (ihm) der (die) Vers'cherte zlir Zeit 
seines (ihres) Todes Unterhalt (eine Unterh~ltsbei­
trag aufgrund eines gerichtlichen Urteiles,' eines 
gerichtlichen Vergleiches oder ein,e vor Auflösung 
(Nichtigerklärung) der Ehe eingega genen vertragli­
chen Verpflichtung zu leisten hatte, I nd zwar sofern 
und solange die Frau (der Mann) nicht eine neue Ehe 
geschlossen hat." i 

15. § 259 hat zu entfallen. 

16. §261 Abs.4 hat zu lauten:' 
,,(4) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs.2) vor der 

Vollendung des 50. Lebensjahres, gebührt' zum 
Grundbetrag der Pension ein Zuschlag bis zulO vH 
der für den Grundbetrag 'maßgebenden Bemessungs­
grundlage, soweit die Pension einschließlich des 
Zuschlages 50 vH dieser Bemessungsgrundlage nicht 
übersteigt. Dieser Zuschlag ist ein Bestandteil des 
Grundbetrages. " 

17. a) Im § 264 Abs. 1 haben die Einleitung ~nd die 
lit. a wie folgt zu lauten: : 
"Die Witwen(Witwer)pension beträgt, wenn d~r (die) 
Versicherte im Zeitpunkt des Todes ' 

a) keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pen­
sion hatte, 60 vH der Pension, auf die er (sie) in 
diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte;" 
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b) § 264 Abs.lletzter Satz hat tu lauten: 
"Hat der Versicherte zur Zeit seines Todes das 
50. Lebensjahr noch nicht vollendet, so hat die Wit­
wen(Witwer)pension mindestens 30 vH der Bemes­
sungsgrundlage, wenn mehrere Bemessungsgrund­
lagen angewendet sind, der höchsten Bemessungs­
grul1dlage zu betragen; 24 vH der Bemessungs­
grundlage gelten hiebe i als Grundbetrag." 

c) § 264 Abs.4 und 5 haben zu lauten: 
,,(4) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 

Abs.4 darf den gegen den Versicherten (die 
Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden 
und mit dem im Zeitpunkt des Pensionsanfalles für 
das i'Jahr des Todes geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c) aufgewerteten Anspruch auf Unterhalt 
(Unterhaltsbeitrag), vermindert um eine der (dem) 
Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicherten 
gemäß § 215 Abs~ 3 gebührende Witwen(Witwer)­
rente, sowie die der hinterlassenen Witwe (dem 
hinterlassenen Witwer) aus demselben Versicherungs­
fall gebührende Witwen(Witwer)pension nicht über­
steigen. Eine vertraglich oder durch gerichtlichen 
Vergleich übernommene Erhöhung des Unterhaltes 
(Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit 
dem Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis zum 
Tod', nicht minde~tens ein Jahr vergangen ist. 

(5) Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn 
a) das auf Scheidung lautende Urteil den Aus­

spruch nach § 61 Abs.3 des Ehegesetzes 
enthält, 

b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
, und 

c) die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes 
der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das 
40. Lebensjahr vollendet hat. 

Die unter lit. c genannte Voraussetzung entfällt, wenn 

aa) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungs­
urteiles erwerbsunfähig ist oder 

bb) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenpension für ein Kind im Sinne des 
§ 252 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern 
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe 
stammt oder von den Ehegatten gemeinsam 
an Kindes Statt angenommen worden ist 
und das Kind in allen diesen Fällen im 
Zeitpunkt des Todes des in Betracht 
kommenden Elternteiles ständig in Haus­
gemeinschaft (§ 252 Abs.1 letzter Satz) mit 
dem anderen Eheteil lebt. Das Erfordernis 
der ständigen Hausgemeinschaft entfällt 
bei nachgeborenen Kindern." 

18. § 265 hat zu lauten: 

"Abfertigung und Wiederaufleben der Witwen­
(Witwer)pension 

§ 265. (1) Der Bezieherin (Dem Bezieher)' einer 
Witwen(Witwer)pension (§ 258), die (der) sich 

wiederverehelicht hat, gebührt eine Abfertigung in 
der Höhe des 35-fachen der Witwen(Witwer)pension 
auf die sie (er) im Zeitpunkt der Schließung der neuen 
Ehe Ansp~uch gehabt hat, einschließlich eines 
Hilflosenzuschusses und ausschließlich einer Aus­
gleichszulage, die in diesem Zeitpunkt gebührt haben. 

(2) Wird die neue Ehe durch den Tod des 
Ehegatten, durch Scheidung oder durch Aufhebung 
aufgelöst oder'wird die neue Ehe für nichtig erklärt, 
so lebt der Anspruch auf die Witwen(Witwer)pension 
(Abs. 1) auf Antrag wieder auf, wenn 

a) die Ehe nicht aus dem alleinigen oder 
überwiegenden Verschulden der in Abs. 1 
bezeichneten Person aufgelöst worden ist oder 

b) bei Nichtigerklärung der Ehe diese Person als 
schuldlos anzusehen ist. 

(3) Der Anspruch lebt in der unter Bedachtnahme 
auf § 108 h sich ergebenden Höhe mit dem der 
AntragsteIlung folgenden Monatsersten, frühestens 
jedoch mit dem Monatsersten wieder auf, der dem 
Ablauf von zweieinhalb Jahren nach dem seinerzeiti­
gen Erlöschen des Anspruches folgt .. 

(4) Auf die wiederaufgelebte Witwen(Witwer)pen­
sion sind laufende Unterhaltsleistungen und die im 
§ 2 des Einkommensteuergesetzes 1972, 
BGBL Nr. 440, angeführten Einkünfte anzurechnen, 
die der Witwe (dem Witwer) aufgrund aufgelöster 
oder für nichtig erklärter, vor dem Wiederaufleben 
der Witwen(Witwer)pension geschlossener Ehen 
gebühren oder darüber hinaus zufließen. Hinsichtlich 
der Ermittlung des Erwerbseinkommens aus einem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 292 Abs. 5 
und 7 entsprechend anzuwenden. Erhält die Witwe 
(der Witwer) statt laufender Unterhaltsleistungen eine 
Kapitalabfindung, so ist auf die Pension ein Zwölüel 
des Betrages anzurechnen, der sich bei der Annahme 
eines jährlichen Ertrages von 4 vH des Abfindungska­
pitals ergeben würde. Geht das Abfindungskapital 
ohne vorsätzliches Verschulden der Witwe (des 
Witwers) unter, so entfällt die Anrechnung. Die 
Anrechnung erstreckt sich verhältnismäßig auf den, als 
Grundbetrag und als Steigerungsbetrag geltenden 
Betrag. 

(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen bzw. 
Einkünfte im Sinne des Abs~ 4 bereits im Zeitpunkt 
des Wiederauflebens der Witwen(Witwer)pension 
bezogen, wird die Anrechnung ab diesem Zeitpunkt 
wirksam, in allen anderen Fällen mit dem Beginn des 
Kalendermonates, der auf den Eintritt des Anrech­
nungsgrundes folgt." 

19. a) Im § 267 erster Satz sind die Worte "auf die 
der Versicherte bei seinem Ableben" durch die Worte 
"auf die der (die) Versicherte bei seinem (ihrem) 
Ableben" zu ersetzen. 

b) § 267 letzter Satz hat zu lauten: 
"Hiebei sind Witwen(Witwer)pensionen gemäß § 258 
Abs. 4 und § 264 Abs. 5 nicht zu berücksichtigen; 
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diese dürfen jedoch den Betrag der gekürzten 
Witwen(Witwer)pension nach § 258 Abs. 1 nicht 
übersteigen und sind innerhalb dieses Höchstausma­
ßes hinsichtlich des Grundbetrages und des als 
Steigerungsbetrag geltenden Betrages verhältnismäßig 
zu kürzen." 

20. a) § 269 Abs. 1 Z 2 hat zu lauten: 

,,2. wenn die allgemeinen Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Hinterbliebenenpensionen (§ 235) 
erfüllt, aber anspruchsberechtigte Hinterbliebene 
nicht vorhanden sind, der Reihe nach die (der) vom 
Anspruch auf Witwen(Witwer)pension gemäß § 258 
Abs. 2 ausgeschlossene Witwe (Witwer), die Kinder, 
die Mutter, der Vater, die Geschwister des oder der 
Versicherten, wenn sie mit dem (der) Versicherten zur 
Zeit seines (ihres) Todes ständig in Hausgemeinschaft 
gelebt haben, unversorgt sind und überwiegend von 
ihm (ihr) erhalten worden sind. Eine vorübergehende 
Unterbrechung der Hausgemeinschaft oder deren 
Unterbrechung wegen schulmäßiger (beruflicher) 
Ausbildung oder wegen Heilbehandlung bleibt außer 
Betracht. Kindern und Geschwistern gebührt die 
Abfindung zu gleichen Teilen." 

b) § 269 Abs.3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Witwe (Der Witwer) hat keinen Anspruch 
auf Abfindung, wenn für sie (ihn) ein Witwen(Wit­
wer)pensionsanspruch aus früherer Ehe nach § 265 
Abs.2 wieder auflebt." 

21. Im § 270 ist der Ausdruck "der Witwenpen­
sion" durch den Ausdruck "der Witwen(Witwer)­
pension" zu ersetzen. 

22. § 284 Abs.4 hat zu lauten: 

,,(4) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor der 
Vollendung des 50. Lebensjahres, gebührt zum 
Grundbetrag der Pension ein Zuschlag bis zu 10 vH 
der für den Grundbetrag maßgebenden Bemessungs­
grundlage, soweit die Pension einschließlich des 
Zuschlages 56 v H dieser Bemessungsgrundlage nicht 
übersteigt. Dieser Zuschlag ist ein Bestandteil des 
Grundbetrages. " 

23. § 285 Abs.4 hat zu lauten: 

,,(4) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor der 
Vollendung des 50. Lebensjahres, gebührt zum 
Grundbetrag der Pension ein Zuschlag bis zu 5 vH 
der für den Grundbetrag maßgebenden Bemessungs­
grundlage, soweit die Pension einschließlich des 
Zuschlages 28 v H dieser BemessungsgruncHage nicht 
übersteigt. Dieser Zuschlag ist ein Bestandteil des 
Grundbetrages. " 

24. § 289 Z 2 hat zu lauten: 
,,2. Hat der Versicherte zur Zeit seines Todes 

das 50. Lebensjahr n'och nicht vollendet.,-so hat die 
Witwen(Witwer)pension mindestens 33,6 vH der 
Bemessungsgrundlage, wenn mehrere Bemessungs­
grundlagen angewendet sind, der höchsten Bemes­
sungsgrundlage zu betragen; 24 vH der Bemes­
sungsgrundlage gelten hiebei als Grundbetrag." 

25. a) § 293 Abs.4 hat zu lauten: 

,,(4) Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine 
Pension aus einer Pensionsversicherung nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz und leben sie im 
gemeinsamen Haushalt, so besteht der Anspruch auf 
Ausgleichszulage bei der Pension, bei der er früher 
entstanden ist." 

b) § 293 Abs.5 letzter Satz hat zu lauten; 

"Hiebei ist der Richtsatz für den Pensionsberechtig­
ten auf Witwen(Witwer)pension gemäß § 258 Abs. 4 
nicht zu berücksichtigen; dieser Richtsatz darf jedoch 
den gekürzten Richtsatz für die hinterlassene Witwe 
(den hinterlassenen Witwer) nicht übersteigen." 

26. § 294 Abs. 1 lit. a und b haben zu lauten: 

"a) den Ehegatten (die Ehegattin), sofern er (sie) 
mit demPensionsberechtigten nicht im gemein­
samen Haushalt lebt,· 

b) den geschiedenen Ehegatten (die geschiedene 
Ehegattin)" 

Artikel 11 

übergangsbestimmungen 
(1) Die AntragsteIlung für die Selbstversicherung 

gemäß § 18 des Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setzes der Personen, die aufgrund des § 18 Abs. 2 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fas­
sung des Art. I Z 1. zur Selbstversicherung erstmals 
berechtigt werden, ist auch in den Fällen zulässig, in 
denen die Antragsfrist gemäß § 18 Abs. 4 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes am 
1. Juni 1981 noch nicht abgelaufen ist. 

(2) Der Anspruch auf die Leistungen der 
Krankenversicherung für Personen, die am 
31. Mai 1981 als Angehörige galten, nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr 
als Angehörige gelten, bleibt auch über das Ende der 
Angehörigeneigenschaft aufrecht, solange die Voraus­
setzungen für den am 31. Mai 1981 bestandenen 
Leistungsanspruch gegeben sind. 

(3) Die Bestimmungen des § 123 Abs. 2 und Abs. 7 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. I Z 6 gelten ab 1. Juni 1981 auch für 
Versicherungsfälle, die vor dem 1. Juni 1981 eingetre­
ten sind. Das gleiche gilt, bezogen auf' den 
Wirksamkeitsbeginn der entsprechenden Satzungsbe­
stimmung, für Versicherungsfälle von PersoneI]., die 
auf Grund des § 123 Abs. 8 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z 6 durch die Satzung den Angehörigen gleichgestellt 
werden. 

(4) Die Bestimmungen der §§213, 215 und 220 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der. Fas­
'sung des ~Art. I Z 9, 10 und 13 sind hinsichtlich des 
Anspruches auf Witwerbeihilfe bzw. Witwerrente 
nur anzuwenden, wenn der Versicherungsfall nach 
dem 31. Mai 1981 eingetreten ist. 

(5), Der unter Anwendung der im Abs.4 
bezeichneten Bestimmungen zu bemessende Betrag 
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einer Witwerrente gemäß § 215 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z 10 gebührt unter Bedachtnahme auf § 108 g des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ab 
1. Juni 1981 zu einem Drittel, ab 1. Jänner 1985 zu 
zwei Drittel und ab 1. Jänner 1989 in voller Höhe. 

(6) Die Bestimmung des § 215 a des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z 11 ist nur in den Fällen anzuwenden, in denen die 
Wiederverehelichung nach dem 31. Mai 1981 erfolgt. 

(7) Die Bestimmungen der §§ 258, 264, 267 und 269 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. I Z 14, 17, 19 und 20 sind 
hinsichtlich des Anspruches auf Witwerpension nur 
anzuwenden, wenn der Versicherungsfall nach dem 
31. Mai 1981 eingetreten ist. 

(8) Der unter Anwendung der im Abs. 7 
bezeichneten Bestimmungen zu bemessende Betrag 
einer Witwerpension gemäß § 258 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z. 14 gebührt unter Bedachtnahme auf § 108 h des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ab 
1. Juni 1981 zu einem Drittel, ab 1. Jänner 1985 zu 
zwei Drittel und ab 1. Jänner 1989 in voller Höhe. 
Die Teilung erstreckt sich verhältnismäßig auf den als 
Grundbetrag und den als Steigerungsbetrag geltenden 
Betrag. 

{9) Die Abs. 5 und 8 gelten nicht für Witwerrenten 
bzw. Witwerpensionen, die auch bei Weitergeltung 
der am 31. Mai 1981 in Geltung gestandenen Fassung 
des § 216 bzw. des § 259 des Allgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetzes gebührt hätten. 

(10) Die Bestimmungen der §§ 261 Abs.4, 284 
Abs. 4 und 285 Abs. 4 des Allgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z, 16,22 
bzw. 23 sind nur in den Fällen anzuwenden, in denen 
der Stichtag nach dem 31. Mai 1981 liegt. 

(11) Die Bestimmung des § 265 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z 18 ist nur in den Fällen anzuwenden, in deneri die 
Wiederverehelichung nach dem 31. Mai 1981 erfolgt. 

Artikel III 

Inkrafttreten 
Dieses Bundesgesetz tritt am 1.' Juni 1981 in Kraft. 

Artikel IV 

VoUziehung 
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister· für soziale Vetwaltung betraut, 
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Minderheitsbericht 

zum Bericht des Ausschusses für soziale Ver­
waltung betreffend den Entwurf eines Bundes­
gesetzes, mit dem das Allgemeine Sozialver­
sicherungsgesetz geändert wird (36. Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz). 

Die unterzeichneten Mitglieder des Ausschusses 
für soziale Verwaltung des Klubs der Österreichi­
schen Volkspartei erstatten gemäß § 42 Abs. 4 der 
Geschäftsordnung nachstehendes abgesondertes 
Gutachten: 

I. Die ÖVP trat stets für eine Neuregelung 
der Hinterbliebenenversorgung ein, um 

mehr Gerechtigkeit zu schaffen und 
bisherige Benachteiligungen (junge 
Witwen, Witwen nur mit kleiner Wit­
wenpension, Witwer mit geringerer 
Pension als die der verstorbenen Frau) 
zu beseitigen, 
die Sozialversicherung dem partner­
schaftlichen Familienrecht anzuglei­
chen und 
bis zum 26. Juni 1981 dem Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes (26. Juni 
1980) Rechnung zu tragen. 

11. Eine solche Neuregelung ist überfällig. Die 
Regierung ist allerdings säumig geworden, 
da 

die Neuordnung der persönlichen 
Rechtswirkungen der Ehe bereits mit 
1. Juli 1975 erfolgt ist, 
im Dezember 1976 auf Initiative. der 
ÖVP im Nationalrat eine einstimmige 
Entschließung gefaßt wurde, die eine 
Anpassup.g der Sozialversicherung an 
das Fam'ilienrecht gefordert hat, 
eine daraufhin eingesetzte Kommission 
im Sozialministerium zwei Jahre lang 
nicht mehr einberufen wurde, und 
damit letztlich 
vom Sozialministerium und SPÖ nur 
widersprüchliche Aussagen erfolgten 
und vier Monate vor dem verfassungs-

gemäßen Termin noch kein Gesetz­
entwurf vorlag. Eine Regierungsvor­
lage wurde gar erst am 29. April 1981, 
also weniger als zwei Monate vor 
Ablauf des vom Verfassungsgerichtshof 
gesetzten Termines dem Nationalrat 
übermittelt. 

III. Für die ÖVP liegen folgende Grundsätze 
für die Neuregelung fest: 
1. Bestehende Ansprüche und berechtigte 

Erwartungen, insbesondere der berufs­
tätigen Frauen, sind zu schützen. 

2. Die Neuregelung soll in erster Linie 
sozialpolitisch gezielte Benachteiligun­
gen beseitigen. Dabei darf die Hinter­
bliebenenversorgung nicht als isoliertes 
sozialpolitisches Problem gesehen wer­
den, sondern es ist zur besseren Alters­
versorgung der Frauen notwendig, die 
beitragsfreie Anrechnung der Zeiten 
der Kindererziehung einzuführen, die 
Ausgleichszulagenbezieher aus der 
Armutszone herauszuführen und die 
Situation der Pensionsbezieher mit 
unversorgten Kindern zu verbessern. 

3. Witwen- und Witwerpensionen sollen 
dazu dienen, dem Hinterbliebenen ein­
schließlich seiner jedenfalls unangeta­
steten· Eigenpension das zu ersetzen, 
was der verstorbene Ehepartner zum 
Unterhalt und zum gemeinsamen 
Lebensstandard, der nicht abfallen soll, 
beigetragen hat. 

4. Die Neuregelung darf weder zu Einspa­
rungen zulasten der Witwen und 
berufstätigen Frauen führen, noch eine 
unvertretbare Kostenentwicklung her­
vorrufen, da Geldmittel für nicht 
erforderliche neue Leistungen bei not­
wendigeren sozialen Verbesserungen 
(Mindestpensionen, Ersatzzeiten für 
Kindererziehung) fehlen würden. 

5. Zur Sicherstellung der Pensionsleistun­
gen und notwendigen Verbesserungen 
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ist es erforderlich, daß der Bund wieder 
so wie früher im höheren Ausmaß sei­
nen Verpflichtungen gegenüber der 
Pensionsversicherung nachkommt. 
Weitere Belastungen der Beitragszahler 
kommen jedenfalls nicht mehr in Frage. 

N. Dabei ist von folgenden Voraussetzungen 
auszugehen: 
1. Männer haben im Durchschnitt die weit 

höhere Eigenpension als die Frauen 
( das Verhältnis beträgt im Durchschnitt 
100:60). 

2. Die· durchschnittliche Witwenpension 
liegt unter dem Richtsatz für Aus­
gleichszulagen (= "Mindestpension"); 
ein Drittel der Wit;wen erhält deshalb 
nur die Mindestpension. Nicht überse­
hen darf werden, daß eine große Zahl 
von Frauen mit Eigenpension auf die 
Ausgleichszulage angewiesen ist. 

3. Nur knapp mehr als ein Viertel der 
Witwen hat neben der Witwenpension 
noch eine eigene Pension, drei Viertel 
der Witwen müssen mit der Witwen­
pensIOn allein den Lebensunterhalt 
bestreiten. 

4. Diejenigen Frauen, die auch einen eige­
nen Pensions anspruch besitzen oder zu 
erwarten haben, können mit eirier Wit­
wenpension rechnen, die zusammen mit 
der Eigenpension derzeit im Durch­
schnitt höchstens 75% der Summe bei­
der Pensionen ergibt. 

V. Die widersprüchliche Haltung der SPÖ: 
Sozial minister Dallinger hat vor seiner 
Bestellung zum Minister eine 
Beschränkung der Eigenpension und 
Witwen(r)pension auf 60% der Summe 
der Eigenpensionen beider Ehepartner 
vorgeschlagen; für ehemals berufstä­
tige Frauen hätte dies im Durchschnitt 
eine Kürzung des Gesamteinkommens 
als Witwe um 1Js bedeutet, 
in der Folge wurde von sozialistischer 
Seite eine Partnerpension von knapp 
über 60% bis höchstens 65% vorge­
schlagen (Schutz dabei nur für bereits 
zuerkannte Witwenpensionen, kein 
Schutz von Erwartungen heute berufs­
tätiger Frauen oder noch nicht verwit­
weter Pensionsbezieherinnen), die als 
Witwen mit einer Einkommenskür­
zung von rund mindestens 117 hätten 
rechnen müssen, 
die Regierungsvorlage emer 
36. ASVG-Npvelle sieht eine spiegel­
gleiche Witwerpension analog der Wit­
wenpension wegen sehr hoher Kosten 
aber nur in langen Etappen vor, begin­
nend mit 1h des Anspruchs, und das 

nur für "neue" Witwer. Diese Variante 
umgeht derzeit (solange geringe 
Kosten wegen Etappenlösung) das 
Problem des Schutzes von Ansprüchen 
und ErWartungen, bringt kleine neue 
Leistungen, sowohl dort, wo gar keine 
zusätzliche Versorgung notwendig 
wäre, wie auch dort, wo ein größerer 
Ausgleich des entfallenden Unterhaltes 
der Gatten sozialpolitisch wünschens­
wert wäre. Nach der letzten Etappe 
dieses Vorschlags käme ein Witwer 
nach einer Frau mit einer eigenen Pen­
sion im Durchschnitt auf 85%! Diese 
Männer wären also erst recht besser 
gestellt als die Frauen, umgekehrt aus­
gedrückt, die Frauen wären in der Hin­
terbliebenenversorgung materiell be­
nachteiligt. 
Durch die Regierungsvorlage entsteht 
auch ein "Altwitwerproblem", nämlich 
jener Witwer, deren Frau vor dem 
1. Juni 1981 verstorben ist, und zwar 
auch dann, wenn eine nur kleine 
Eigenpension den Witwer unterver­
sorgt zurückläßt. 
Verschlechterungen: Bereits zur Finan­
zierung der zum größten Teil sozialpo­
litisch nicht erforderlichen Teilwitwer­
pensionen geht die SPÖ bedenkliche 
Wege. Es handelt sich dabei um die 
Halbierung des bisherigen Anspruchs 
auf Witwenpensionsabfertigung und 
besonders um die unsoziale Streichung 
des Grundbetragszuschlages für Ver­
sicherte ab dem 50. Lebensjahr. Diese 
Maßnahme bedeutet, daß vor allem 
Frauen, die ihre Berufstätigkeit wegen 
der Erziehung ihrer Kihder längere 
Zeit unterbrochen haben, in Zukunft 
bis zu 1/5 weniger Pension bekommen. 

VI. Die Position der ÖVP 
Da der Verfassungsgerichtshof eine "all­
mähliche Lösung oder Annäherung" aus­
drücklich für zulässig erachtet hat, bean­
tragte die ÖVP im Sozialausschuß vorerst 
eine Übergangslösung. Diese respektiert 
nicht nur bestehende Ansprüche und 
Erwartungen voll, sondern entspricht auch 
einer gezielten Sozialpolitik und schließt 
unterversorgte Altwitwer mit ein. 
Jeder Witwer, der mit der eigenen Pension 
nicht 60% des vorherigen gemeinsamen 
Pensionseinkommens des Ehepaares 
erreicht, soll eine Witwerpension in der 
Höhe der Differenz erhalten. 
Diese Regelung sollte nach. dem ÖVP­
Antrag befristet bis 31. Dezember 1984 
gelten; bis dahin sollte nach Vorstellung 
der ÖVP eine Reform der Hinterbliebe-
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nenversorgung nach dem Modell der 
"Partnergarantie" ausgearbeitet und 
beschlossen werden. 
Unbeschadet dessen stellt die vorgeschla­
gene Übergangslösung - im Gegensatz 
zur Regierungsvorlage - kein Präjudiz 
für ein bestimmtes Modell der Hinterblie­
benenversorgur:~ dar, was die Ablehn~ng . 
durch die SPO vollends unverständhch 
macht. 

Auswirkungen 
1. Anhand von Beispielen soll dargestellt 

werden, daß die erste Etappe der Regie­
rungsvorlage' auf der einen Seite in 
wirklichen Bedarfsfällen eine unzu­
reichende Leistung vorsieht, dagegen 
aber auch Witwer mit einer "Taschen­
geldpension" bedenkt, für die keine 
soziale Notwendigkeit gegeben ist. 
a) Eigenpension Mann 'S 4 000,-

Eigenpension Frau S 8 000,-
Regierungsvorlage: 
Witwerpension 
ÖVP-Antrag: 
Witwerpension 

b) Eigenpension Mann: 
Eigenpension Frau: 
Regierungsvorlage: 
Witwerpension 
ÖVP-Antrag: 

SI 600,- . 

S 3 200,­
S 8 000,­
S 4 000,-

S 800,-

Witwerpension S 
2. Das folgende Beispiel belegt die Unge­

rechtigkeit der Streichung des Grund­
betragszuschlages und zeigt gleichzeitig 
auf, daß der Grundbetragszuschlag viel­
fach nur eine "berechtigte Entschädi­
gung" für die Nichtanrechnung echter 
Beitragsjahre und die Zeit der Kinder­
erziehung ist. 
Eine Frau, die nach der Geburt des 
ersten Kindes mit 20 die Berufstätigkeit 
aufgab und erst mit 45 wieder aufnahm, 
hat 

15.-20. Lj. 
20.-45. Lj. 
45.-60. Lj. 

anrechen­
bare Ver-

Beitrags- sicherungs-
jahre jahre (wegen 

5 
Lücke 

15 

20 

Halbdek­
kung) 

Lücke 
15 

15 (!) 

und bekäme derzeit bzw. nach der 
36. ASVG-Novelle mit 60 Jahren fol-
gende Pension: 

Derzeit 
Wegfall 

geltende 
des 

theore- Reehts-
"Grund-tisch lage 
betrags-

nach tatsäch-
zuschla-

20 Bei- lieh nach 
ges" 

. tragsjah- IS anre-
nach 36. 

ren ehenba-
ASVG-

ren Jah-
Novelle 

ren 

Grundbetrag (30%) 30% 30% 
Steigerungsbe-
träge (15%) 10,5% 10,5% 
Grundbetrags-
zuschlag ( 5%) 9,5% 

(50%) 50% 40,5% 

der Bemessungsgrundlage (Durch-
- schnittsverdienst der letzten fünf Jahre). 

Wenn die Bemessungsgrundlage zB 
S 8 000,- ausmacht, hätte die Pension 
bisher S 4 000,- betragen, in Zukunft 
nur mehr S 3 240,-, das ist unter dem 
Richtsatz für die Ausgleichszulage. 

VIII. Zusammenfassung 
Während große sozialpolitische Probleme 
weiterhin ungelöst sind - Kampf gegen 
die Armut durch Anhebung der Mindest­
pensionen, Pensionsanpassung unter der 
Inflationsrate, Anrechnung der Zeiten der 
Kindererziehung, usw. - werden durch 
die 36. ASVG-Novelle, wie die Beispiele 
zeigen, für sozialpolitisch nicht erforderli­
che Leistungen soziale Verschlechterungen 
eingeführt. 
Im Gegensatz zum'ÖVP-Antrag, der dem 
Auftrag des Verfassungsgerichtshofs zum 
allmählichen Abbau der Ungleichheiten 
durch einen wesentlichen ersten Schritt in 
sozialpolitisch gezielter Weise Rechnung 
trägt, ignoriert die Regierungsvorlage 
nicht nur die sozialen Notwendigkeiten, 
sondern ist auch verfassungsrechtlich 
höchst problematisch, weil die Altwitwer 
grundsätzlich ausgeschlossen werden und 
durch die rein formale Etappenlösung der 
spiegelgleichen Witwerpension Ungleich­
heiten perpetuiert bzw. neu schafft. 

Dr. Schwimmer Dr. Hauser Dr. Hafner Dr. Hubinek 
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